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Vorwort 

Berufungsverfahren sind für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
eine große Hürde. Das konnte ich als Frauenbeauftragte der Freien Uni-
versität in den neunziger Jahren von der auswählenden Seite bei ungefähr 
80 Verfahren beobachten. Als Sprecherin der Hochschulfrauenbeauftrag-
ten konnte ich die Berufungskulturen anderer Hochschulen kennen lernen 
und begann, mich für die Strukturen und Steuerungsinstrumente zu 
interessieren. 

Nach meiner Zeit als Frauenbeauftragte arbeitete ich in meinem Unter-
nehmen mit mehr als 1000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die 
eine Professur anstrebten. Ich war beeindruckt von ihrer Qualifikation, 
aber auch von den Einzelschicksalen, die aus manchen dieser Frauen und 
Männer Professorinnen und Professoren machten, aus anderen nicht. 
Dabei spielte die Gestaltung der Berufungsverfahren eine große Rolle, 
denn manche bekamen trotz großer Qualifikation nie eine echte Chance. 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat es mir ermög-
licht, Berufungsverfahren wissenschaftlich auf den Grund zu gehen. 43 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben mir ihr Vertrauen ge-
schenkt und ihre eigenen Erfahrungen geschildert. Ulrike Spangenberg 
führte die rechtswissenschaftlichen Analysen durch. Der Campus-Verlag 
stellt die Übersicht aller Regelungen im Internet zur Verfügung. Die Hans-
Böckler-Stiftung förderte die Publikation. Für all dies herzlichen Dank. 

Das Buch soll helfen, Rechtsgrundlagen und das Qualitätsmanagement 
der Hochschulen für Berufungsverfahren so zu gestalten, dass sie Chan-
cengleichheit eröffnen. Es soll Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten 
ebenso wie Berufungskommissionen ihre Handlungsmöglichkeiten aufzei-
gen. Nicht zuletzt soll es für Bewerberinnen und Bewerber die Black Box 
Berufungsverfahren erhellen. 

 
Christine Färber 





 

Zusammenfassung 

Ziel: Die Studie leistet eine Analyse der praktischen Gestaltung von Gleich-
stellung in Berufungsverfahren an deutschen Hochschulen und identifiziert 
Handlungsmöglichkeiten zur Förderung der Berufung von Frauen. 

 
Design: Die Studie besteht aus zwei empirischen Teilen, einer qualitativen 
Interviewstudie und einer Dokumentenanalyse. Die gleichstellungsrele-
vante Verfahrenspraxis wurde in Expertinnen- und Experteninterviews mit 
10 Berufungskommissionsvorsitzenden, 13 Frauen- bzw. Gleichstellungs-
beauftragten sowie mit 15 Bewerberinnen und 5 Bewerbern auf Professu-
ren erfasst. Die Dokumentenanalyse untersucht in einer Vollerhebung 
Verfahrensregelungen für Berufungen auf die Verankerung von Gleich-
stellungszielen und -maßnahmen. 

 
Ergebnisse: Die Reform der Berufungsverfahren ist bisher nicht systema-
tisch und mit Priorität auf Gleichstellung ausgerichtet. Die Interviewstudie 
zeigt, dass zurzeit Intransparenz und Unübersichtlichkeit, männerdomi-
nierte Auswahlgremien und Bewertungssysteme informelle Netzwerke 
stärken, die Frauen tendenziell ausschließen. Die Auswahlkriterien werden 
oft im Verfahren männlichen Favoriten angepasst. Lebensalter oder Zahl 
der Publikationen und Höhe der Drittmittel werden nicht selten als schein-
objektive Kriterien genutzt, ohne dass ein möglicher Gender-Bias Berück-
sichtigung findet. 

Es gibt bei der konkreten Verfahrensgestaltung viele Möglichkeiten, die 
Berufung von Frauen zu unterstützen. Sowohl die Verfahrensabläufe als 
auch die Kommunikation und die Ausgestaltung der Auswahlkriterien 
sollten verändert werden, damit Frauen in Berufungsverfahren gleiche 
Chancen erhalten. 

Dem Befund der Benachteiligung von Frauen in Berufungsverfahren 
steht das überwiegende Selbstbild von Berufungskommissionen gegenüber, 
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neutral zu handeln und Chancengleichheit zu gewährleisten. Daher ist eine 
Steuerung der Gleichstellung in Berufungsverfahren durch die Hochschul-
leitungen und die Politik erforderlich. 

Die Dokumentenanalyse der Regelungen zu Berufungsverfahren zeigt, 
dass Gleichstellungsaspekte uneinheitlich und suboptimal verankert sind: 
Insbesondere Anforderungen der Gleichstellungsgesetze sowie hochschul-
interne Gleichstellungsbestimmungen werden unzureichend in Regelungen 
zu Berufungsverfahren aufgenommen. 

 
Diskussion: Die Studie schließt eine Lücke in der Forschung, indem sie 
Verfahrenspraxis und Verfahrenssteuerung bei Berufungen untersucht. Sie 
bietet einen Beitrag zur Hochschulforschung, die bei der Erforschung von 
Berufungsverfahren bisher Gleichstellung weitgehend ausgeblendet hat. 
Die Akteurinnen und Akteure der Wissenschafts- und Hochschulpolitik 
können die Ergebnisse für eine Verbesserung der Qualität von Berufungs-
verfahren nutzen. Bewerberinnen und Bewerber erhalten Einblick in das, 
was sie in Berufungsverfahren erwartet. 

 
Schlussfolgerungen: Die Berufung von Frauen kann gezielt durch ein profes-
sionelles, gleichstellungsorientiertes Qualitätsmanagement der Verfahren 
gefördert werden. Die Hochschulen, die Bundesländer und der Bund kön-
nen die Berufung von Frauen durch eine Verbesserung der Rechtsetzung 
und eine Integration der gleichstellungsrechtlichen Regelungen in Beru-
fungsleitfäden fördern. Diese verfahrenstechnischen Maßnahmen allein 
reichen aber nicht aus. Zur verstärkten Berufung von Frauen ist ein 
grundlegender geschlechterpolitischer Kulturwandel in Berufungsverfahren 
erforderlich, der in einem überschaubaren Zeitraum nur durch die Etablie-
rung von Ergebnisquoten herbeigeführt werden kann. 
 
 



 

1. Chancengleichheit in Berufungsverfahren 

Wie werden Professuren besetzt? Welchen Verfahren müssen sich Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler unterziehen, um in Deutschland eine 
Professur zu erreichen? Und wie kommt es dazu, dass in Deutschland so 
wenige Frauen als Professorinnen berufen werden? Diese Fragen sind 
besonders aktuell, weil im hochschulpolitischen Reformprozess in 
Deutschland die Personalstruktur und die Berufungsverfahren grundlegend 
verändert werden. Doch bringen diese Reformen den Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern faire Wettbewerbsbedingungen und akzeptable Ver-
fahren? Die vorliegende Studie untersucht mit empirischen Methoden, wie 
Berufungsverfahren gestaltet werden und wo unter den Aspekten der 
Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit Veränderungsbedarf und 
Verbesserungsmöglichkeiten bestehen. 

1.1 Defizite bei der Chancengleichheit 

Die Politik sowie alle wichtigen Wissenschaftsorganisationen befassen sich 
mit der Frage, wie die Hochschulen Berufungen verbessern und ihrem 
Gleichstellungsauftrag besser nachkommen können. Über die Repräsen-
tanz von Frauen auf Professuren in der Bundesrepublik Deutschland lie-
gen durch die kontinuierliche Berichterstattung der Bund-Länder-Kom-
mission für Bildungsplanung und Forschungsförderung differenzierte Da-
ten vor.1 

—————— 
 1 Die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) 

dokumentiert den Fortschritt bei den Besetzungen der Professuren seit 1989 und seit 
einigen Jahren auch bei Berufungen, Bewerbungen und Listenplätzen sowie bei 
Hausberufungen im Ländervergleich, vgl. BLK 2003. 
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Universitäten (in Prozent) 

 1997 1998 1999 2000 2001  2002 

Baden-Württemberg 23,8 17,8 7,1 20,6 16,5 17,3 

Bayern 15,9 7,2 5,5 8,9 12,0 12,0 

Berlin 10,2 14,7 6,9 15,4 15,4 23,7 

Brandenburg 18,8 13,6 9,1 12,5 10,5 26,5 

Bremen 21,4 16,7 26,7 32,0 28,6 15,0 

Hamburg 11,8 17,0 15,7 23,9 17,7 28,8 

Hessen 14,3 14,1 16,4 18,4 17,7 23,3 

Mecklenburg-Vorpommern 5,9 11,8 17,1 0,0 8,9 12,2 

Niedersachsen 19,8 18,3 24,7 16,8 19,5 20,3 

Nordrhein-Westfalen 14,9 12,3 14,1 17,2 12,6 18,6 

Rheinland-Pfalz 13,3 11,3 18,6 17,6 24,4 12,3 

Saarland 10,0 31,3 12,5 16,7 4,0 15,2 

Sachsen 15,2 4,4 17,2 5,4 7,5 15,1 

Sachsen-Anhalt 14,6 16,3 15,8 17,9 13,3 11,1 

Schleswig-Holstein 0,0 12,9 11,3 19,4 6,0 20,0 

Thüringen 18,4 10,3 12,1 19,6 9,7 10,4 

Gesamt 15,2 13,3 13,9 16,4 14,2 17,7 
 
Tabelle 1: Frauenanteil bei Berufungen an Universitäten nach Bundesländern 1997–2002 
 
Quelle: Bund-Länder-Kommission 2003, S. 77. 

 
Quantitative Analysen im internationalen Vergleich besagen, dass Profes-
sorinnen in Deutschland besonders stark unterrepräsentiert sind (Euro-
pean Commission 2003). Bei den Studierenden ist inzwischen von einer 
zumindest zahlenmäßigen Gleichstellung auszugehen, doch bei den Pro-
fessuren hat der Frauenanteil erst vor kurzem die Zehn-Prozent-Marke 
überwunden. Zwischen den einzelnen Bundesländern bestehen große Un-
terschiede, was die Berufung von Frauen betrifft (vgl. Tabelle 1). Dies lässt 
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auf einen Einfluss der landesrechtlichen Regelungen und der Geschlech-
terkultur der Bundesländer auf die Berufungsverfahren schließen. 

Eine große Differenz des Frauenanteils bei Berufungen besteht auch 
nach Hochschultypen und Fachgebieten (vgl. Tabelle 2). Der Frauenanteil 
bei Berufenen betrug zwischen 1997 und 2001 noch nicht einmal 16 Pro-
zent. Dies liegt unter dem Anteil der Wissenschaftlerinnen am qualifizier-
ten Potenzial. Der Frauenanteil bei Habilitationen lag im beschriebenen 
Zeitraum nicht unter diesem Rahmen und erreichte im Jahr 2004 25 
Prozent (Center of Excellence Women in Science 2006). Für Stellen an den 
Fachhochschulen und für Juniorprofessuren ist die Promotion der erfor-
derliche wissenschaftliche Abschluss, dort lag der Frauenanteil weit über 
dem Anteil an Berufenen, im Jahr 2004 betrug er knapp 40 Prozent (ebd.). 
Die Künste arbeiten nur teilweise mit wissenschaftlichen Prüfungen und 
weisen mit über 30 Prozent den höchsten Frauenanteil unter den Berufun-
gen auf. Dies deutet auf Probleme in Berufungsverfahren hin, die aber 
wenig erforscht sind. 

 

Wissenschaft Uni  KH PH FH  C4  C3 Gesamt 

Kulturwissenschaften 30,9 - 27,7 10,0 25,7 33,3 30,1 

Sozialwissenschaften 15,5 - 0,0 17,1 13,3 18,4 15,8 

Naturwissenschaften 12,1 - 25,0 13,9 9,9 14,2 12,4 

Medizin 8,2 - - - 1,6 9,4   8,2 

Agrarwissenschaften 16,2 - 50,0 9,1 18,8 14,7 16,0 

Ingenieurwissenschaft
n

6,7 50,0 - 4,6 4,2 8,6   6,4 

Kunst 48,8 24,4 0 40,0 21,7 38,2 31,5 

Sonstige 38,1 - 0 25,0 50,0 26,3 33,3 

Gesamt 16,6 24,8 24,1 12,6 13,7 18,9 15,8 

Uni: Universität/Gesamthochschule, KH: Musik- und Kunsthochschule, PH: Pädagogische 
Hochschule, FH: Fachhochschule, C3, C4: Besoldungsgruppen; Angaben in Prozent 

 
Tabelle 2: Frauenanteil bei Berufungen an Hochschulen vom 1.1.1997–31.12.2001 
 
Quelle: Wissenschaftsrat 2005, S. 98ff. und eigene Berechnungen. 
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Die Forschungen zum Thema Karrieren von Frauen in der Wissen-
schaft beziehen sich hauptsächlich auf die Aufstiegsmöglichkeiten von 
Frauen. Internationale Arbeiten zeigen, dass die Beurteilung von wissen-
schaftlicher Leistung über das Geschlecht vermittelt wird: Entsprechend 
den Arbeiten von Brouns (2000, 2003) werden in manchen Fächern 
Frauen bei gleichwertiger Leistung als gut, Männer als herausragend be-
wertet. Vielfältige Forschungen zeigen, wie Exzellenz in der Forschung mit 
einem Gender-Bias gemessen wird (Rees 2004, Feller 2004, Foschi 2003, 
2004, Gupta u.a. 2004). Wennerås und Wold (1997) wiesen in einem viel 
beachteten Artikel in Nature nach, dass Frauen erheblich höhere 
wissenschaft-liche Leistungen erbringen mussten, um die gleiche 
Anerkennung zu finden wie Männer, allerdings konnten so drastische 
Benachteiligungen in kei-ner anderen Studie nachgewiesen werden (vgl. 
Wold 2003). Bei der Zuweisung von Förderungen spielte auch die 
persönliche Bekanntheit mit Gutachtern eine entscheidende Rolle. Der 
Bericht der Europäischen Kommission »Gender and Excellence in the 
Making« (2004) zeigt Strukturen wissenschaftlicher Auswahl im 
internationalen Kontext auf. Auch deutsche Forschungen, wie bei-
spielsweise das Projekt »Wissenschaftskarriere«, untersuchten Karrierewege 
in die Professur (Krimmer u. a., o. D.). Viele Arbeiten der Genderfor-
schung zeigen damit grundlegende Aspekte des Ausschlusses von Frauen 
aus der Wissenschaft. 

Über Berufungsverfahren im Besonderen liegen wenige wissenschaft-
lich abgesicherte Erkenntnisse vor. Karin Zimmermann (2000) zeigt, dass 
in Berufungskommissionen oft der Faktor »Passfähigkeit« entscheidet. 
Beaufaÿs (2001) arbeitet exemplarisch, allerdings nicht für Berufungsver-
fahren, heraus, wie akademische Disziplinen Leistung und Passfähigkeit 
konzipieren. Damit lässt sich Passfähigkeit in ihrer jeweils spezifischen 
Interpretationsfolie für die Geschlechterverhältnisse fachspezifisch erfas-
sen. Die Forschungen zur Situation von Frauen in der Wissenschaft weisen 
damit auf genderdifferenzierte akademische Relevanzstrukturen und Be-
wertungssysteme in Berufungsverfahren hin. 

Mit dem Ablauf von Berufungsverfahren aus Genderperspektive be-
fasste sich erstmals ein Handbuch für Frauenbeauftragte (Färber u.a. 1992) 
und nachfolgend das Handbuch zur universitären Gleichstellungspolitik 
(Blome u.a. 2005). Dabei stehen die Handlungsmöglichkeiten der Frauen-
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beauftragten im Vordergrund.2 Die Benachteiligung von Frauen bei Beru-
fungsverfahren wurde für die Medizin anhand von Aggregatdaten und 
Fallbeobachtungen analysiert (Färber 1995, Kaczmarczyk 2006). Dabei 
wurden nach Subdisziplinen differenzierte Ausgrenzungsmechanismen 
identifiziert. Steuerungsmöglichkeiten für Gleichstellung an Hochschulen, 
die Berufungsverfahren einschließen, aber nicht in das Zentrum der Ana-
lyse stellen, untersuchten Färber (2000) mit dem Schwerpunkt rechtliche 
Regelungen und Anreizsysteme sowie Kahlert (2003) mit dem Fokus auf 
eine systematische Gender-Mainstreaming-Strategie.  

Die Hauptkritikpunkte der nicht geschlechtergerechten Auswahlverfah-
ren sind die zahlenmäßige Unterrepräsentanz von Frauen bei den Berufun-
gen gemessen am Frauenanteil des qualifizierten Potenzials sowie eine 
Benachteiligung von Frauen durch informelle Netzwerke und Intranspa-
renz, was Gutachtensysteme einschließt. Bei gleicher Leistung würden 
Frauen schlechter bewertet, die Zuschreibung herausragender Qualifika-
tion ginge an Männer. Die Themen, die Frauen beforschten, würden als 
weniger relevant gewertet, der Habitus von Frauen als weniger karriere-
orientiert interpretiert werden. Die bisherige Genderforschung zu 
Berufungsverfahren zeigt, dass Diskriminierung nach Geschlecht selten 
offen erfolgt. Daher werden strukturelle Aspekte der Auswahlverfahren 
mit für die Unterrepräsentanz von Frauen an Hochschulen verantwortlich 
gemacht. An den Berufungsverfahren wird kritisiert, dass sie in der Praxis 
so gestaltet werden, dass sie Frauen tendenziell ausschließen. Ein Grund 
wird in der Unterrepräsentanz von Frauen in Berufungskommissionen 
gesehen. 

In der Wissenschaftspolitik wurde die Kritik an der mangelnden Chan-
cengleichheit für Bewerberinnen oft verbunden mit der Kritik an der man-
gelnden Transparenz und Sachgerechtigkeit der Entscheidungen, wie im 
Beschluss des 103. Deutschen Ärztetages vom 9. bis 12. Mai 2000 in Köln 
auf Antrag der Vorsitzenden des Deutschen Ärztinnenbundes (Deutscher 
Ärztetag 2000), der auf den Auswertungen zu Berufungen in der Medizin 
basiert: 

»Für eine ausgewogene medizinische Forschung und Versorgung der Patientinnen 
und Patienten sowie eine den Studentinnen und Studenten gerecht werdende 
Lehre ist es notwendig, dass Lehrstühle ausschließlich unter rein fachlichen Ge-
sichtspunkten besetzt werden und dass insbesondere die Berücksichtigung von 
—————— 
 2 Vgl. Merkblätter der Bundeskonferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an 

Hochschulen zu Berufungsverfahren (Bundeskonferenz 2001). 



16 W I E  W E R D E N  P R O F E S S U R E N  B E S E T Z T ?  

Bewerberinnen nicht durch unsachliche Argumentation verhindert wird. Der 103. 
Deutsche Ärztetag fordert das Bundesministerium für Wissenschaft und For-
schung, die zuständigen Landesministerien, den Medizinischen Fakultätentag sowie 
die Fachgesellschaften auf, hier für mehr Transparenz und mehr Chancengleichheit 
bei der Zusammensetzung von Berufungskommissionen, der Auswahl der Gut-
achter und Gutachterinnen in Berufungsverfahren, bei Platzierungen auf Beru-
fungslisten und bei den Berufungen von diesen Listen zu sorgen.« 

Zusammenfassend stellen die Forschungen zum Gender-Bias in akademi-
schen Bewertungsverfahren im deutschen und im internationalen Kontext 
einen Doppelstandard fest, durch den Frauen nicht nur nach ihrer Leis-
tung, sondern auch nach Geschlecht beurteilt und deshalb bei Berufungs-
verfahren nicht angemessen berücksichtigt werden.  

In der Personalforschung liegen Erkenntnisse über geschlechterbezo-
gene Aspekte bei der Personalauswahl, Leistungsbeurteilungen und Ent-
geltbemessungen vor. Es wird davon ausgegangen, dass in der Privatwirt-
schaft und im Öffentlichen Dienst durch die Aufstellung der Kriterien und 
die Gestaltung der Verfahren Benachteiligungen für Frauen entstehen. 
Besonders die Forschungen von Gertraude Krell und Karin Tondorf wei-
sen darauf hin, dass bei wenig standardisierten Auswahlverfahren beson-
dere Probleme bestehen (vgl. Krell 2004). Deshalb ist davon auszugehen, 
dass auch Berufungsverfahren als besonders komplexe Auswahlverfahren 
für hoch spezialisierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein hohes 
Diskriminierungspotenzial bieten. 

1.2 Reform der Berufungsverfahren 

Berufungsverfahren an staatlichen Hochschulen in der Bundesrepublik 
Deutschland sind hoch komplizierte Auswahlprozesse für wissenschaftli-
che Führungskräfte. Durch die Hochschulgesetze des Bundes und der 
Länder, durch die Satzungen bzw. durch Ordnungen der Hochschulen 
sowie durch Vereinbarungen der Kultusministerkonferenz wird für Beru-
fungsverfahren ein verbindlicher rechtlicher Rahmen gesetzt.  

Traditionell folgen Berufungsverfahren festen Schritten: Den ersten 
Schritt bildet die Ausschreibung mit vorangehender Struktur- und Aus-
stattungsplanung und der Festlegung der Auswahlkriterien. Zweitens wird 
eine Berufungskommission eingesetzt. Es folgt drittens die Auswahl der 
einzuladenden Personen aus dem Kreis der eingegangenen Bewerbungen. 
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Den vierten Schritt bildet die persönliche Anhörung der Kandidatinnen 
und Kandidaten, in der Regel mit Vortrag und Gespräch. Bisher machte 
sich die Kommission an dieser Stelle ein Bild von der Persönlichkeit und 
Führungsqualität, Kommunikations- und Organisationsfähigkeit der 
Kandidatinnen und Kandidaten. Im Anschluss werden im fünften Schritt 
der engste Kreis der auswärtig zu Begutachtenden festgelegt und danach 
im sechsten Schritt auswärtige Gutachten eingeholt. Im siebten Schritt 
erstellt die Berufungskommission auf der Grundlage der vergleichenden 
Gutachten und der eigenen Erfahrungen in den Anhörungen eine Reihung, 
die in einem Kommissionsgutachten begründet wird. Der Beru-
fungsvorschlag wird in einer achten Stufe in den Gremien des Fachbe-
reichs und der Hochschule beschlossen und durch das Ministerium oder 
die Hochschulleitung ein Ruf erteilt. Im neunten Schritt erfolgt die Beru-
fungsverhandlung. Das Verfahren ist beendet, wenn eine berufene Person 
den Ruf annimmt. Diese einzelnen Schritte beinhalten in ihrer konkreten 
Ausgestaltung eine Vielzahl von Details, die für das Qualitätsmanagement 
allgemein und für die Gleichstellung von Frauen in Berufungsverfahren im 
Besonderen relevant sind – und die wissenschaftspolitisch umstritten sind. 

Qualitätsmanagement für Berufungsverfahren ist seit der Reform des 
Besoldungssystems eines der wichtigsten Reformthemen der Wissen-
schaftspolitik. Die wichtigsten Kritikpunkte an Berufungsverfahren in 
Deutschland sind nicht vorrangig gleichstellungspolitisch motiviert, son-
dern reagieren auf andere offensichtliche Steuerungsprobleme. Insgesamt 
wird bezweifelt, dass durch das Berufungsverfahren die Besten ausgewählt 
werden. Die Kritik lautet, dass durch das Kooptationsverfahren und die 
vielfältig verflochtenen Zuständigkeiten keine exzellenten Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler, sondern eher ein gutes Mittelmaß berufen 
wird (Schmitt u.a. 2004). Erschütternd in Bezug auf die Akzeptanz des 
Berufungsverfahrens ist der Befund einer vom Centrum für Hochschul-
entwicklung (CHE) in Gütersloh durchgeführten Abstimmung im Internet, 
nach der 81 Prozent der Teilnehmenden der Ansicht waren, im Berufungs-
verfahren würden nicht die Besten ausgewählt (CHE 2005). Es gibt weder 
innerhalb einer Hochschule noch innerhalb eines Bundeslandes oder in-
nerhalb einer Fachkultur einheitliche Verfahren, noch werden innerhalb 
einzelner Verfahren die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber gleich 
oder gleichwertig behandelt. Dadurch entstehen erhebliche Verfahrens-
mängel sowie Diskriminierungen, auch von rechtlicher Relevanz. Zusam-
menfassend gilt das Verfahren als ineffektiv, ineffizient und für die Betrof-



18 W I E  W E R D E N  P R O F E S S U R E N  B E S E T Z T ?  

fenen unzumutbar, das Ergebnis bestenfalls als zufällig, eher als unseriös 
(Schmitt 2004). 

Seit 1998 wurden beachtliche Veränderungen bei den Regelungen zu 
Berufungsverfahren vorgenommen. Die Vorschriften des Hochschulrah-
mengesetzes und vieler Landeshochschulgesetze wurden verändert, die 
Hochschulen erhielten mehr Gestaltungsräume. In diesem Reformprozess 
wurden Empfehlungen des Wissenschaftsrates und weiterer Gremien zur 
Ausgestaltung von Berufungsverfahren vorgelegt. Von einigen Strukturre-
formvorschlägen zur Modifikation von Berufungsverfahren werden in den 
wissenschaftspolitischen Empfehlungen Gleichstellungswirkungen erwar-
tet.  

Der Wissenschaftsrat (WR) hat am 20. Mai 2005 ausführliche Analysen 
und Empfehlungen zur Ausgestaltung von Berufungsverfahren verab-
schiedet. Er kommt zu dem Schluss, dass die konkrete Ausgestaltung von 
Berufungsverfahren Einfluss darauf hat, dass Frauen bei der Besetzung 
akademischer Spitzenpositionen nicht angemessen zum Zuge kommen 
(WR 2005). 

Im Vorfeld der Wissenschaftsratsempfehlung wurden wissenschaftspo-
litische Empfehlungen zu diesem Themengebiet vorgelegt und Studien be-
auftragt, die teilweise andere Akzente setzen und bei den Reformbemü-
hungen der Hochschulen ebenfalls eine wichtige Rolle spielen: Die im Jahr 
2004 für das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) von Schmitt u.a. 
(2004) vorgelegte Studie zu Berufungsverfahren vergleicht das deutsche 
Berufungssystem mit dem anderer Länder und macht Vorschläge für In-
novationen. Eine vom Land Niedersachsen eingesetzte Wissenschaftliche 
Kommission (2004) setzt in ihren im Dezember 2004 veröffentlichten 
Empfehlungen zur Qualitätssicherung von Berufungsverfahren andere 
Schwerpunkte, zum Beispiel schlägt sie eine andere Beteiligung Externer 
am Verfahren vor. Die Humboldt-Universität zu Berlin (HU) führte ein 
von der Volkswagenstiftung finanziertes Projekt »Verbesserung des Lei-
tungs- und Entscheidungssystems an der Humboldt-Universität zu Berlin« 
(LESSY) durch. Ein Schwerpunkt der Arbeit war die Verbesserung der Be-
rufungsverfahren. Das wichtigste Ergebnis dieses Teilprojektes, so der 
Abschlussbericht des Projektes aus Dezember 2002 (Humboldt-Universität 
2002: 56), war ein Leitfaden für Berufungsverfahren, der als Handlungsori-
entierung für die Berufungskommissionen dient. Ziel ist es, mit dem Leit-
faden auf einen optimalen Ablauf von Berufungsverfahren hinzuwirken. 
Der Leitfaden ist als »Handreichung für die Fakultäten zur Durchführung 
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von Berufungsverfahren« im Internet verfügbar. Er wurde im Juni 2006 
grundsätzlich überarbeitet, auch unter dem Aspekt der Gleichstellung 
(Humboldt-Universität 2006). Er gibt Empfehlungen für fünf Aspekte: für 
den Beginn des Verfahrens, die Zusammensetzung der Berufungskommis-
sion und Gutachten, das Auswahlverfahren, die Erstellung der Berufungs-
liste und die Dauer des Verfahrens.  

1.3 Die aktuelle Reform von Berufungsverfahren aus  
      Gleichstellungsperspektive 

Besonders relevant für das gleichstellungsorientierte Qualitätsmanagement 
von Berufungsverfahren sind die Ausführungen der ausgewählten Em-
pfehlungen speziell zum Thema Gleichstellung. Der Wissenschaftsrat 
problematisiert die Unterrepräsentanz von Frauen bei Professuren und 
führt dies auch auf die Gestaltung von Berufungsverfahren zurück. Er 
verweist darauf, dass Kooptations- und Peer-Review-Verfahren Frauen 
benachteiligen können und bezieht sich auf die Arbeit von Karin Zim-
mermann, die Geschlecht als wichtigen Faktor bei Berufungen herausgear-
beitet hat. Auch greift der Wissenschaftsrat auf seine Empfehlungen zur 
Chancengleichheit von Frauen in Wissenschaft und Forschung von 1998 
zurück, in denen verfahrensbezogene Aspekte – zum Beispiel die Zusam-
mensetzung von Berufungskommissionen und die Etablierung von Anreiz-
systemen (WR 1998: 78f.) thematisiert werden. Der Wissenschaftsrat weist 
darauf hin, dass Ausschreibungstexte geschlechtsneutral verfasst sein müs-
sen (WR 2005: 17). Ebenfalls nimmt der Wissenschaftsrat in dieser Em-
pfehlung darauf Bezug, dass Geschlechterstereotype und Vorurteile, zum 
Beispiel über die Angemessenheit der Berufstätigkeit von Frauen, die Be-
urteilung der Leistungen von Wissenschaftlerinnen beeinflussen. 

Entsprechend empfiehlt der Wissenschaftsrat die Beteiligung der 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten bei der Arbeit der Berufungs-
kommissionen und die Repräsentanz von Frauen in Berufungskommissio-
nen. Speziell bei dem Verfahrensschritt »Gutachten« wird auf die Möglich-
keit der Benachteiligung von Frauen hingewiesen. Schon in Verbindung 
mit der Freigabe der Stelle soll die Hochschulleitung die Fachbereiche 
unterstützen, insbesondere geeignete Wissenschaftlerinnen zur Bewerbung 
aufzufordern (WR 2005: 59).  
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Die Wissenschaftliche Kommission Niedersachsen bezieht sich auch 
auf Gleichstellungsaspekte bei Berufungen: Es »ist in allen Phasen des 
Berufungsverfahrens darauf zu achten, dass weiblichen und männlichen 
Bewerbern gleicher Qualifikation gleiche Chancen eingeräumt werden.« 
(Wissenschaftliche Kommission 2004). Die Kommission empfiehlt, die 
Beteiligung von Frauen als Mitglieder der Berufungskommission sicherzu-
stellen. Das Niedersächsische Hochschulgesetz sieht eine Beteiligung von 
40 Prozent Frauen bei den stimmberechtigten Mitgliedern vor. Es geht 
nach Meinung der Kommission darum, »dass inhaltliche Gesichtspunkte 
der Gleichstellung berücksichtigt werden.« (ebd.) Die Kommission ver-
weist dafür auf die Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur Chancen-
gleichheit von Frauen in Wissenschaft und Forschung aus dem Jahr 1998 
und auf den Ergebnisbericht des Workshops der Europäischen Union 
»Gender and Excellence in the Making« (ebd.): 

»So zeigen Untersuchungen, wie sie unter anderem der Wissenschaftsrat seinen 
Empfehlungen zur Chancengleichheit zugrunde legt, dass gegenüber weiblichen 
Bewerbern in Berufungsverfahren zum Teil noch Kriterien und Vorstellungen zum 
Ausdruck gebracht werden, die eine unterschiedliche Wahrnehmung und Bewer-
tung von Bewerberinnen und Bewerbern erkennen lassen. Dahinter stehen im 
Regelfall keine bewussten Diskriminierungsstrategien, sondern alltägliche Wahr-
nehmungsweisen, die eine geschlechtsspezifisch unterschiedliche Qualität der 
Ausfüllung von Berufsrollen unterstellen.« 

Die Kommission empfiehlt daher: 

»Die Mitglieder von Berufungskommissionen sollten sich zu Beginn ihrer Arbeit 
die Zeit nehmen, die mögliche Wirkung solcher Mechanismen offen zu diskutie-
ren. Um dabei einen hinreichend differenzierten Sachstand sicherzustellen, kann es 
hilfreich sein, die zuständige Gleichstellungsbeauftragte um einen Bericht über 
einschlägige Untersuchungen und den aktuellen Debattenstand zu bitten.« 

Außerdem führt die Wissenschaftliche Kommission Aspekte auf, die bei 
der Beurteilung der Qualifikation nicht nachteilig für die Bewerberin oder 
den Bewerber verwendet werden dürfen und bezieht sich damit auf die 
gesetzlichen Grundlagen in Niedersachsen: 

1. Unterbrechung der Erwerbstätigkeit, Reduzierung der Arbeitszeit oder 
Verzögerung beim Abschluss einzelner Ausbildungsgänge aufgrund der 
Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen; 

2. Lebensalter oder Familienstand; 
3. Einkünfte des Partners bzw. der Partnerin; 
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4. Zeitliche Belastung durch die Betreuung von Kindern oder pflegebe-
dürftigen Angehörigen und die Absicht, von der Möglichkeit der Ar-
beitszeitreduzierung Gebrauch zu machen. 

Die im Auftrag des CHE erstellte Studie von Schmitt u.a. stellt an keiner 
Stelle einen Bezug zum Thema Chancengleichheit her. 

Unter Gleichstellungsgesichtspunkten empfiehlt der Wissenschaftsrat 
auch den Ausbau von Dual-Career-Förderung (WR 2005: 59f.). Das Gre-
mium hält es für erforderlich, den Aspekt der gemeinsamen Karrieren 
hoch qualifizierter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft besser zu be-
rücksichtigen, da »immer häufiger hoch qualifizierte Wissenschaftler und 
Wissenschaftlerinnen mit in gleichem Maße qualifizierten Partnern zu-
sammenleben«. Es fordert an den Hochschulen und in den Ländern »at-
traktive Lösungsstrategien zur Bewältigung des Problem zu entwickeln« 
(ebd.) und verweist auf eine Veröffentlichung der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft und des Stifterverbandes zu Dual Career (Deutsche For-
schungsgemeinschaft u.a. 2004). Die CHE-Studie von 2004 behandelt das 
Thema Dual Career im Zuge des wertschätzenden Umgangs mit den Be-
werberinnen und Bewerbern. Sie empfiehlt, individuelle Bedürfnisse aus-
sichtsreicher Kandidatinnen und Kandidaten wie Dual Career oder Schu-
len für die Kinder rechtzeitig und umfassend anzusprechen. Dabei sei zu 
klären, welche »nicht-monetären Angebote« für die Kandidatin oder den 
Kandidaten wertvoll sein könnten (Schmitt u.a. 2004). Der Leitfaden der 
HU verortet das Thema Dual Career bei den Berufungsverhandlungen.3 

Der Wissenschaftsrat hatte 1998 Empfehlungen zur Chancengleichheit 
herausgegeben. Die dort angekündigte Bilanz zur Umsetzung nach fünf 
Jahren, die im Jahr 2003 fällig gewesen wäre, wurde bisher nicht gezogen, 
aber 2007 eine neue Empfehlung verabschiedet. 

Zusammengefasst betreffen die Empfehlungen von 1998 zur 
Gleichstellung in Berufungsverfahren in Deutschland folgende Aspekte: 

– Herstellung von Chancengleichheit und Vermeidung von Diskriminie-
rungen in allen Phasen des Berufungsverfahrens 

– Beteiligung der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten 
– Frauen in der Berufungskommission 

—————— 
 3 Vgl. Domsch, Ladwig (1998). Dettmer zeigt, dass die Dual-Career-Konstellationen nach 

Fachkulturen variieren (Dettmer, Hoff 2005), dazu auch Färber 2006. 
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– Gender-Qualifizierung der Entscheiderinnen und Entscheider zur 
durchgängigen Berücksichtigung von Gleichstellungsbelangen bei der 
Beurteilung wissenschaftlicher Leistungen 

– Gezielte Aufforderung von Frauen zur Bewerbung 
– Ausschluss von familienbezogenen Diskriminierungskriterien bei der 

Beurteilung der Bewerberinnen und Bewerber 
– Kriteriengestützte Gutachten zur Reduzierung des Gender-Bias 
– Berücksichtigung von Dual Career 

Im Jahr 2007 wurde dieser Aspekt kaum erweitert. Der Wissenschaftsrat 
formuliert allgemein: „Je personenunabhängiger, transparenter, struktu-
rierter resp. formalisierter ein Verfahren organisiert ist, desto mehr pro-
fitieren Frauen davon.“ (WR 2007: 25) Ursache für unzureichende Trans-
parenz sei die „männliche Dominanz“ in den Berufungskommissionen 
(WR 2007: 25): „Mangelnde soziale Aufmerksamkeit und Sensibilität  
führen zu Geschlechterdiskriminierung und homosozialer Kooptation.“ 
(WR 2007: 25). Weitere Ursachen sind ein Gender-Bias in der Bewertung 
und unklare Qualifikationsdefinitionen, insgesamt sieht der Wissen-
schaftsrat „subtile und unterbewusste Mechanismen“ (WR 2007: 25) am 
Werk. 
Diese Themenkreise sind langjährig Bestandteil der Gleichstellungsdiskus-
sion und vielfach Gegenstand rechtlicher Regelungen. Die Qualität der 
Integration von Gleichstellungsaspekten im wissenschaftspolitischen Re-
formdiskurs zeigt, dass Gleichstellung vom Wissenschaftsrat und von der 
Wissenschaftlichen Kommission Niedersachsen zwar als Bestandteil der 
Reform von Berufungsverfahren aufgeführt wird. Der Stellenwert der 
Gleichstellungsempfehlungen für das Qualitätsmanagement von Beru-
fungsverfahren ist aber in keiner der aufgeführten Empfehlungen ein zen-
traler. Der Innovationscharakter ist ausgesprochen gering, wie der Rekurs 
auf die niedersächsische Gesetzeslage oder auf die alten Wissenschaftsrats-
empfehlungen zeigt. 

Das Fehlen der Kategorie Gender in der CHE-Studie macht deutlich, 
dass ein wichtiger Teil des wissenschaftspolitischen Mainstreams in 
Deutschland bei der Reform von Berufungsverfahren ohne die Integration 
von Genderaspekten auskommt. Dieser Eindruck verstärkt sich noch, 
wenn die Entwicklung des Leitfadens der Humboldt-Universität zu Berlin 
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betrachtet wird:4 Der Leitfaden beinhaltete in seiner ursprünglichen Fas-
sung von 2002 den Punkt Dual Career, aber keinen Verweis auf das Thema 
Gleichstellung.  

Die Dokumente der Gremiendiskussion der Universität und die Neu-
fassung des Leitfadens von 2006 zeigen, dass Gleichstellung ein wesentli-
ches Ziel der Neufassung des Leitfadens, aber auch ein Streitpunkt bei der 
Beschlussfassung über den Leitfaden war. Beispielsweise sieht die Frauen-
beauftragte ihre Beteiligungsrechte und das Recht der Bewerberinnen auf 
Einladung eingeschränkt (Humboldt-Universität 2006: 7).  

Die Einbeziehung von differenzierten Gleichstellungsaspekten in Beru-
fungsverfahren ist demzufolge an den Hochschulen in Deutschland keine 
Selbstverständlichkeit. Gleichstellung erscheint als nachrangiges Entwick-
lungsziel, das nicht von vornherein mit anderen Reformbestrebungen ver-
bunden wird.  

Impulse erhält die Diskussion aus der Europäischen Union, aber auch 
aus den USA. Dort wurde eine Empfehlung zur Veränderung der Beru-
fungsverfahren vorgelegt, vor dem Hintergrund einer höheren Frauenre-
präsentanz und einer selbstverständlicheren Gleichstellungskultur. Bei dem 
National Research Council (NRC 2007) der USA wurde im Jahr 2006 eine 
Empfehlung verabschiedet, wie Frauen in Berufungsverfahren besser 
berücksichtigt werden können (NRC 2006). Es stellt fest, dass Frauen mit 
gleichen Qualifikationen seltener eingestellt werden und seltener Tenure-
Track- bzw. Tenure-Positionen erhalten als Männer. Dies wird auf zwei 
Gründe zurückgeführt: Einerseits darauf, dass Auswahlkommissionen 
nicht ausreichend auf die Inklusion von Frauen achten, andererseits wür-
den Frauen strenger beurteilt als Männer. Die Empfehlungen des NRC 
enthalten folgende Strategien zur Berufung von Frauen (NRC 2006: 66, 
72): 5 

– Es ist Aufgabe der Hochschulleitungen, die Bedeutung von weiblichen 
Professorinnen zu unterstreichen, indem sie hierzu Erklärungen abge-
ben, eine Frauenkommission einrichten, Aufsicht über die Berufungs-

—————— 
 4 Dieser Leitfaden wurde hier exemplarisch ausgewählt, weil das Projekt von der VW-

Stiftung gefördert wurde und die Diskussionen über die Veränderung dieses Leitfadens 
in den Gremien der Humboldt-Universität im Internet verfügbar sind. Die Analysen der 
rechtlichen Regelungen in Kapitel 4 stellen einen Querschnitt der Regelungen zum Zeit-
punkt des Sommersemesters 2006 dar. 

 5 National Research Council 2006, S. 72 Box 4-3: »Summary of Strategies for Recruiting 
Women Faculty«. 
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verfahren ausüben und Ressourcen zur Verfügung stellen, um Frauen 
zu berufen und sich aktiv in die Suche der Fachbereiche und Institute 
nach Kandidatinnen einbringen. 

– Berufungsverfahren und -maßnahmen sollten verändert und erweitert 
werden durch die Einrichtung spezieller Professuren für Frauen, die 
gemischte Zusammensetzung von Berufungskommissionen, stärkere 
Einflussnahme der Hochschulleitungen und Dekanate und die Aus-
wertung vergangener Berufungsverfahren. 

– Die institutionelle Politik und Praxis wie Tenure-Fristen, Kinderbetreu-
ung, Beurlaubung, Beschäftigung von Partnern und Training zur Be-
kämpfung von Diskriminierung sollen verbessert werden. 

– Die Erfolgsquoten von weiblichen Bewerberinnen sollen durch 
Karriereberatung, Netzwerke und Qualifizierungsmaßnahmen verbes-
sert werden. 

– Es gilt Fachbereichspolitik und Verfahrensweisen transparent zu ma-
chen, die Anstrengungen zu erweitern, offene Stellen publik zu machen 
und Ressourcen der Hochschule und der Fachbereiche einzusetzen, um 
die Berufungsstrategien unter Gleichstellungsgesichtspunkten zu ver-
bessern. 

Das NRC unterscheidet nach Handlungsebenen, die nicht eins zu eins auf 
das deutsche Hochschulsystem übertragen werden können. Dabei wird 
deutlich, dass im amerikanischen System die Verantwortung für Erfolge 
und Misserfolge bei Berufungen Funktionsträgerinnen und Funktionsträ-
gern zugeordnet wird, die vom NRC auch direkt adressiert werden. Das 
NRC verankert die Verantwortung für die Erhöhung des Professorinnen-
anteils bei der Person der Hochschulleiterin oder des Hochschulleiters, bei 
den weiteren Mitgliedern der Hochschulleitung, bei den Dekaninnen und 
Dekanen sowie Departmentleitungen und in der Professorinnen- und 
Professorenschaft. Die Leitung wird in der Verantwortung gesehen, den 
hohen Stellenwert der Berufung von Frauen strukturell zu verankern durch 
Änderungen im Berufungsverfahren, umfassendes Monitoring, Controlling 
und Anreizsysteme. 

Zum Monitoring und Controlling empfiehlt das NRC Strukturen auf 
Hochschul- und Fachbereichsebene: Es sieht die Leiterin oder den Leiter 
der Hochschule in der Verantwortung, die Berufungspolitik unter Diver-
sity-Gesichtspunkten zu überwachen und Verbesserungsvorschläge zu 
erarbeiten, und sich von einem eigens dafür eingerichteten Komitee unter-
stützen zu lassen. Die Hochschulleitung ist verantwortlich, »die aktuelle 
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Stellenvergabe in Hinblick auf Gerechtigkeit bei der Allokation von Res-
sourcen und Vergütung zu überprüfen« und aktuelle Berufungsverfahren 
und deren Ergebnisse systematisch zu überprüfen und zu bewerten. Auch 
auf der Ebene der Fachbereiche sollten Berufungsverfahren ausgewertet 
werden, ebenso der Erfolg bei der Ausschreibung von Stellen. Den Fach-
bereichen, die Frauen und Minderheiten berufen, könnten Anreize geboten 
werden. Personalentwicklungsprogramme gegen Geschlechter- und Ras-
sendiskriminierung sollen institutionalisiert werden. 

Das NRC empfiehlt, den hohen Stellenwert der Berufung von Frauen 
auch kommunikativ hervorzuheben: Es wird vorgeschlagen, dass jede 
Führungsebene wo immer möglich nach außen und innerhalb ihrer Orga-
nisationseinheit ihr verbindliches Engagement für die Berufung von 
Frauen zeigt. Beispielsweise fordert das NRC die Präsidentinnen und Prä-
sidenten auf, »wo immer möglich öffentlich das verbindliche Engagement 
der Hochschule für Vielfalt und Integration hervorzuheben« und »das 
Engagement der Hochschule in Treffen mit der Professorinnen- und Pro-
fessorenschaft zu zeigen« (ebd.). Die Mitglieder der Hochschulleitung 
werden aufgerufen, den Fachbereichs- und Institutsleitungen gegenüber, 
und diese wiederum ihrer Professorinnen- und Professorenschaft gegen-
über »die Wichtigkeit von Diversity bei Berufungen zu kommunizieren«. 
Die Fachbereichsleitungen werden aufgefordert, ein frauenfreundliches 
Leitbild des Fachbereichs zu schaffen – damit ist einerseits das Bild ge-
meint, dass der Fachbereich nach außen gegenüber Bewerberinnen abgibt, 
andererseits zielt die Empfehlung auf das Selbstverständnis des Fachbe-
reichs. 

Diese Maßnahmen gehen in der Nachdrücklichkeit und auch in vielen 
empfohlenen Instrumenten über die Empfehlungen des Wissenschaftsrates 
und der Niedersächsischen Wissenschaftlichen Kommission hinaus, vor 
allem an dem Punkt, Professuren für Frauen einzurichten (was in Nieder-
sachsen allerdings Praxis ist) sowie in Bezug auf den Einsatz von Ressour-
cen zur Veränderung von Berufungsverfahren mit dem Ziel der Berufung 
von Frauen, mit der Systematik des Monitoring und Controlling, sowie der 
Intervention der Leitung. 

Ein weiterer Ansatzpunkt des NRC ist die Förderung promovierender 
und promovierter Frauen. Dafür wird zum einen empfohlen, dass die 
Fachbereiche Wege identifizieren, die Belastung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses mit Dienstleistungsaufgaben zu verringern. Zum anderen 
wird empfohlen, Wissenschaftlerinnen durch Karriereberatung und Mento-
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ring für Berufungsverfahren zu unterstützen, bis hin zur Zusammenstel-
lung der Bewerbungsunterlagen. Letzteres bezieht sich nicht auf die techni-
sche Umsetzung, sondern auch auf die gezielte, karriererelevante Unter-
stützung beim Erwerb der für Berufungsverfahren besonders wichtigen 
Leistungen. Hier wird die Hauptverantwortung bei den Professorinnen 
und Professoren verortet, aber die Leitungsebene wird in der Verantwor-
tung gesehen, solche Maßnahmen zu fördern.  

Karriereberatung und Mentoring spezifisch mit dem Ziel der Förde-
rung von Frauen in Berufungsverfahren sind wichtige Maßnahmen für den 
Erfolg von Frauen. Sie stehen strukturell zunächst neben dem Thema 
Berufungsverfahren. Es gibt aber zwei wichtige Gründe, die Themen in 
Zusammenhang mit Berufungsverfahren aufzugreifen: Erstens unterstüt-
zen solche Maßnahmen Frauen bei Tenure Track und Hausberufungen. 
Zweitens ist Karriereunterstützung ein zentraler Bestandteil einer glaub-
würdigen Gleichstellungsstrategie und daher eine wichtiges Signal, sowohl 
nach außen an qualifizierte Bewerberinnen als auch nach innen, an den 
weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchs, sowie an die Gremien, Kom-
missionen und Hochschulmitglieder, die in Berufungsverfahren mit ent-
scheiden.6 

Das NRC legt damit eine umfassende Betrachtung von Berufungsver-
fahren und Genderaspekten vor, die politische, ökonomische und kom-
munikative Strategien beinhaltet und bei den Hochschulen sowohl als 
auswählende als auch als qualifizierende Instanz ansetzt.  

Die gemischte Zusammensetzung von Berufungskommissionen und 
Dual Career sind auch in den deutschen Empfehlungen zu Berufungsver-
fahren enthalten. Andere Punkte stellen eine Erweiterung der Gender-
perspektive auf Berufungsverfahren gegenüber den deutschen Empfehlun-
gen dar, vor allem die Verantwortung der Leitungsebene, die kommunika-
tive Verankerung, die Einrichtung von Stellen für Frauen und der Einsatz 
von Ressourcen zur Veränderung von Berufungsverfahren mit dem Ziel 
der Berufung von Frauen, vor allem bei der Vereinbarkeit von Familie und 
Professur sowie bei der aktiven Ansprache von Frauen. Die amerikanische 
Tradition des Tenure Track und die diesbezüglichen Gleichstellungsem-
pfehlungen weisen auf künftige Problembereiche und Lösungsmöglichkei-

—————— 
 6 In Deutschland werden Karriereberatung und Mentoring durch Kurse und Förderpro-

gramme unterstützt, die wesentlich aus dem Hochschulsonderprogramm des Bundes 
und der Länder finanziert wurden (Färber 2006a). 
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ten für Deutschland hin, wenn Tenure-Verfahren verstärkt eingeführt 
werden. 

1.4 Gleichstellungsrelevanz der Empfehlungen zur  
      strukturellen Reform von Berufungsverfahren 

Die meisten der Empfehlungen des Wissenschaftsrates und der anderen 
Gremien zu Berufungsverfahren beziehen sich nicht explizit auf Gleich-
stellungsgesichtspunkte. Der Wissenschaftsrat betont aber ausdrücklich, 
dass die vorgeschlagenen strukturellen Reformen Gleichstellungswirkung 
entfalten sollen. Er geht davon aus, dass einige Kernbereiche der Reform 
die Chancengleichheit entscheidend fördern (WR 2005: 6): 

»Der Wissenschaftsrat ist davon überzeugt, dass ein durch eine hohe Verfahrens-
transparenz und die konsequente Berücksichtung von Qualitätskriterien gekenn-
zeichnetes Berufungsverfahren einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der 
Chancengleichheit von Frauen bei Berufungen leisten wird.« 

An späterer Stelle betont der Wissenschaftsrat die Gleichstellungsrelevanz 
des offenen Wettbewerbs und der Formalisierung der Verfahren (WR 
2005: 48): 

»Der Wissenschaftsrat ist überzeugt, dass ein formalisiertes und transparentes, auf 
einer verbesserten Qualitätssicherung und einem offenen Wettbewerb beruhendes 
Berufungsverfahren auch dazu beitragen kann, die Chancen von Frauen im Rekru-
tierungsprozess deutlich zu verbessern.« 

Auch andere Empfehlungen des Wissenschaftsrates, zum Beispiel zum 
Gewicht der Lehre und zum wertschätzenden Umgang mit Bewerberinnen 
und Bewerbern sind Veränderungen, von denen im Dokument gleichstel-
lungsbezogene Auswirkungen erwartet. Allerdings gibt es auch Aspekte wie 
zum Beispiel die empfohlene Befristung von Professuren bei der Erstberu-
fung, von denen genau eine solche Gleichstellungswirkung nicht zu er-
warten ist. Die Wissenschaftsratsempfehlung setzt insgesamt eher auf all-
gemeine strukturelle Veränderungen und auf Frauenförderung als gleich-
zeitigen positiven Effekt, nicht auf Geschlecht als eigene Strukturkategorie. 
Es ist nicht deutlich, welche Gleichstellungswirkung von den Strukturre-
formen zu einzelnen Verfahrensaspekten erwartet wird. In den folgenden 
Abschnitten werden daher aus den teilweise konkurrierenden Vorschlägen 
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für die strukturelle Reform von Berufungsverfahren gleichstellungsrele-
vante Fragestellungen für die empirische Untersuchung herausgearbeitet. 

Dazu werden die besonders wichtigen Themen aus den Empfehlungen 
des Wissenschaftsrates, der CHE-Studie, der Niedersächsischen Kommis-
sion und der HU Berlin erfasst, bei denen eine Gleichstellungsrelevanz in 
den Dokumenten beschrieben wird oder abgeleitet werden kann. Als be-
sonders relevant für die Berufung von Frauen erscheinen die Verkürzung 
der Verfahrensdauer, die Verbindung der Ausschreibung mit der Struktur-
planung, die Einführung von Verfahren ohne Ausschreibung und der Stel-
lenwert von Ausschreibungen für die Berufung von Frauen, die Zusam-
mensetzung der Berufungskommission und die Rolle Externer als Kom-
missionsmitglieder und Gutachtende, weiter die Transparenz der Verfah-
ren und die Ausgestaltung der Auswahlkriterien. Abschließend werden die 
Vorschläge für das Qualitätsmanagement unter Gleichstellungsgesichts-
punkten betrachtet.  

1.4.1 Empfehlungen zur Kürzung der Verfahrensdauer 

Uneingeschränkt wichtigster Kritikpunkt in der Literatur zu Berufungsver-
fahren in Deutschland ist die lange Verfahrensdauer. Die Berufungsverfah-
ren werden als »sehr komplex, aufwändig und langwierig« beschrieben. 
Effektivität und Effizienz des Verfahrens werden vermisst (Schmitt 2004). 
Dabei wird auch bemängelt, dass verschiedene Interessengruppen im Ver-
fahren für die Gremien, Kommissionen, Gutachterinnen und Gutachter 
unterschiedliche Beteiligungs- und Blockadechancen eröffnen (Schmitt 
2004). Als Ursachen für das Problem werden Genehmigungs- und Ent-
scheidungsvorbehalte und politische Zielvorgaben von Ministerien, Status-
gruppen und Fachdisziplinen beschrieben. 

Der Wissenschaftsrat empfiehlt in Übereinstimmung mit allen anderen 
Stellen, die sich zu Berufungsverfahren äußern, eine erhebliche Verkürzung 
der Verfahrensdauer. Er dokumentiert auf der Basis einer Befragung, an 
der sich 157 Hochschulen beteiligten, eine Verfahrensdauer von 1,2 Jahren 
an Fachhochschulen, von 1,8 Jahren an Universitäten, sollte ein weiterer 
Verfahrensgang erforderlich sein, von 2,7 Jahren (WR 2005: 27).  

Als eine Maßnahme zur Kürzung der Verfahrensdauer schlägt der Wis-
senschaftsrat vor, dass Berufungen durch die Hochschulen erfolgen und 
die Hochschulleitung die Verantwortung für den rechtmäßigen und rei-
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bungslosen Ablauf bis hin zur Berufungsverhandlung tragen soll (WR 
2005: 4). Damit entfällt jedoch eine Instanz aus der Verfahrenskette, die 
Gleichstellung gesetzlich verankert hat und in der Praxis die Einhaltung 
der Gleichstellungsbestimmungen kontrolliert. Eine Reform der Entschei-
dungsstrukturen, die übersieht, dass die Entscheidungsträgerinnen und 
Entscheidungsträger dem Gleichstellungsgedanken verpflichtet sein müs-
sen, greift gleichstellungsbezogen zu kurz. 

Ein zweiter wichtiger Ansatzpunkt, um das Verfahren zu straffen, sind 
Fristen für einzelne Verfahrensstufen, zum Beispiel die Erstellung von 
Gutachten oder die Annahme von Berufungsangeboten.7 

Die dritte Möglichkeit ist die Parallelisierung von Verfahrensschritten, 
zum Beispiel im Leitfaden der HU vom Verfahren zur Freigabe der Stelle, 
Erstellung des Ausschreibungstextes und Einsetzung der Berufungskom-
mission, oder die Einholung von Gutachten zwischen der Entscheidung 
über Einladungen und den Vorstellungsterminen (Humboldt-Universität 
2006: 1, 3). 

Eine vierte Möglichkeit ist die Reduzierung des Kreises der Einzula-
denden. So sieht zum Beispiel die Humboldt-Universität zu Berlin als straf-
fendes Element eine Reduzierung der Anzahl der Einzuladenden auf fünf 
Personen vor. Die Frauenbeauftragte sprach sich in den Gremien gegen 
diese Regelung aus (ebd.). Im Land Berlin ist rechtlich geregelt, dass Be-
werberinnen die Hälfte der Einzuladenden stellen sollen, das ist bei einer 
ungeraden Zahl von Eingeladenen nicht zu leisten. 

Fünftens gibt es die Möglichkeit, die Beteiligungsinstanzen und betei-
ligten Personen an der Hochschule zu reduzieren, zum Beispiel die Verfah-
ren zu straffen, indem Frauenbeauftragte nicht einbezogen werden oder 
Gremien wie Fachbereichsräte oder Senat nicht mehr zuständig sind. 

Verfahrensbeschleunigungen können also dazu führen, dass gleichstel-
lungspolitische Unterstützungsstrukturen reduziert oder Frauen nicht aus-
reichend in das Verfahren einbezogen werden.  

Die Dauer des Verfahrens und die konkrete Form der Verfahrensver-
kürzung enthalten somit Gleichstellungsaspekte, die weiter überprüft wer-
den müssen. In der Dokumentenanalyse wird dieser Aspekt nicht weiter 
verfolgt, weil der Wissenschaftsrat dazu ausführliche Analysen angestellt 
hatte, die zeigen, dass die Reduzierung der beteiligten Gremien und die 

—————— 
 7 WR 2005: 28 zu Fristsetzungen in den Hochschulgesetzen, ebd. S. 61 werden 2-3 

Wochen Zeit für Gutachten benannt. 
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Reduzierung der Anzahl der Eingeladenen zu Lasten der Gleichstellung 
gehen können. 

In der Befragung der Akteurinnen und Akteure werden die Erfahrun-
gen der Auswählenden sowie der Bewerberinnen und Bewerber mit der 
Dauer von Berufungsverfahren unter der Perspektive der Gleichstellung 
erhoben. Damit sollen über die obige Analyse hinaus Hinweise gewonnen 
werden, welche Kürzungsaspekte gleichstellungsfördernd wirken und wo 
Probleme liegen. 

1.4.2 Verbindung der Ausschreibung mit der Struktur- und  
         Entwicklungsplanung 

Der Wissenschaftsrat empfiehlt den Hochschulen darauf zu achten, dass 
die Berufungen genau mit der Entwicklungsplanung abgestimmt sind. Der 
Wissenschaftsrat betont an dieser Stelle, dass die Hochschulleitung die 
Fachbereiche unterstützen sollte, »mit dem nötigen Vorlauf sowie nach 
Maßgabe transparenter und vorab vereinbarter Kriterien aktiv geeignete 
Kandidaten, insbesondere auch geeignete Wissenschaftlerinnen, zur Teil-
nahme an einem Berufungsverfahren aufzufordern.« (WR 2005: 58).  

Die stärkere Einbindung von Ausschreibungen in die Strukturplanung 
entspricht den Empfehlungen der CHE-Studie von 2004, die forderte, dass 
Berufungen in die langfristigen Ziele und Strategien der Hochschule und 
daher in den Entwicklungsplan der Hochschule und des Fachbereichs 
eingebettet sein müssen. 

Die Wissenschaftliche Kommission Niedersachsen empfiehlt sehr kon-
kret eine Verbindung von Strukturplanung und Berufungsverfahren durch 
Profilpapiere. Strukturpläne oder Entwicklungspläne seien auf der Ebene 
der Fächer, Fakultäten und Hochschulen vorzuhalten. Sie seien in einem 
Zusammenwirken der verschiedenen Steuerungsebenen zu erstellen und 
weiterzuentwickeln. Anlässlich eines Berufungsverfahrens sollen im Vor-
feld auf der Basis der Strukturpläne »Profilpapiere« mit konkreten Anfor-
derungsprofilen und Finanzierungsvorstellungen für die zukünftige Beset-
zung entwickelt werden. Ein solches Verfahren soll auch der Abstimmung 
zwischen Hochschulstandorten und innerhalb der Hochschule zwischen 
Fachgebieten dienen und ist an einigen Hochschulen bereits langjährige 
Praxis. 
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Die HU sieht in ihren Qualitätsrichtlinien für die Vorbereitung der 
Ausschreibung ein mehrstufiges Verfahren vor: Zwei Jahre vor dem vor-
aussichtlichen Freiwerden der Stelle soll ein »orientierendes Perspektivge-
spräch zwischen dem Präsidenten bzw. der Präsidentin, der Fakultät und 
dem betroffenen Institut« stattfinden, in dem »die strategische Bedeutung 
der Stelle für Institut, Fakultät und Universität«, die Ausstattungssituation 
und die Bewerbungslage erörtert werden, die Frauenbeauftragte wird nur 
informiert, nicht beteiligt.8 Die Beschlussfassung erfolgt im Fakultätsrat, in 
der Entwicklungsplanungskommission des Senats und im Senat der Uni-
versität sowie im Kuratorium als endgültig entscheidender Instanz, hieran 
sind die Frauenbeauftragten beteiligt. Parallel wird die Berufungskommis-
sion eingesetzt und der Ausschreibungstext und die Ausstattungsplanung 
von der Fakultät vorbereitet, bei der Ausschreibung wird die Frauenbeauf-
tragte beteiligt.  

In der Verbindung konkreter Berufungsverfahren mit der Entwick-
lungsplanung liegen, wie schon in den frühen neunziger Jahren herausge-
arbeitet wurde (Färber u.a. 1992: 77), gleichstellungsrelevante Chancen und 
Probleme, die genauer untersucht werden müssen. In der Dokumen-
tenanalyse wird diesbezüglich überprüft, wie die Verbindung von Aus-
schreibung, Strukturplanung und Frauenförderung in Vorschriften oder 
Leitlinien an Hochschulen hergestellt wird.  

In den Interviews wird vertieft gefragt, wie die Auswählenden die 
Struktur- und Entwicklungsplanung mit der Ausschreibung verzahnen, ob 
sie dies mit einer Sondierung des Bewerberinnenfeldes oder den Frauen-
förderplänen verbinden und wie dies zur Berufung von Frauen beiträgt. 

1.4.3 Ausschreibung und Ausschreibungsverzicht 

Vor der Ausschreibung und zu Beginn des Auswahlverfahrens werden die 
Auswahlkriterien für die zu besetzenden Professuren erarbeitet. Zunächst 
werden eine Stellendefinition und eine Ausstattungsplanung vorgenom-
men. Auf dieser Basis wird ein Ausschreibungstext verfasst und veröffent-
licht. Eine Berufungskommission wird eingesetzt, die die Auswahlkriterien 
konkret in ihre Bewertung umsetzt und dafür einen geeigneten Verfahrens-
ablauf plant und gestaltet.  
—————— 
 8 Humboldt-Universität 2006: 1. Über die Beteiligung der Frauenbeauftragten bestanden 

Konflikte. 
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Der Wissenschaftsrat fasst die Ausschreibungs- und Planungspraxis an 
den Hochschulen zusammen: So sei »an der Universität Hamburg der 
Ausschreibungstext bereits gemeinsam mit dem Vorschlag zur Verwen-
dung der Stelle beim Präsidium einzureichen« (WR 2005: 17), andere 
Hochschulen ließen den Ausschreibungstext durch die Berufungskommis-
sion ausarbeiten und vom Fachbereichsrat beschließen, teilweise würden 
im Freigabeverfahren Entwürfe für Ausschreibungstexte verlangt, die spä-
ter konkretisiert würden. Der Leitfaden der Humboldt-Universität em-
pfiehlt, dass der Ausschreibungstext der Zweckbestimmung entsprechend 
und möglichst breit gefasst und während der Beschlussfassung in den zent-
ralen Gremien von der Fakultät beschlossen werden soll (Humboldt-Uni-
versität 2006: 1).  

Der Wissenschaftsrat hält fest, dass der Ausschreibungstext die fachli-
che Ausrichtung der Stelle hinreichend deutlich machen muss und nicht 
auf eine bestimmte Person zugeschnitten sein darf. (WR 2005: 17) Er 
müsse präzise genug sein, »um die in der Ausschreibung genannten Krite-
rien in der Berufungskommission als Bewertungsmaßstab anwenden zu 
können.« (WR 2005: 53)  

Im Zusammenhang der Ausschreibung weist der Wissenschaftsrat auf 
zwei Geschlechteraspekte hin. Zum einen sei zum Ausschreibungstext »zu 
berücksichtigen, dass dieser geschlechtsneutral verfasst sein [...] muss«, 
zum anderen empfiehlt er Hinweise zur Teilzeitbeschäftigung und zur 
Frauenförderung (WR 2005: 17): »Im Ausschreibungstext sind auch Hin-
weise auf Möglichkeiten zur Teilzeitbeschäftigung, zur Beschäftigung von 
Schwerbehinderten, zur Frauenförderung etc. zu berücksichtigen.«9 

Der Wissenschaftsrat weist auch darauf hin, dass die Veröffentlichung 
auf der Homepage oder im Anzeiger des Landes nicht ausreicht. Für die 
Ausschreibung solle bei der Hochschulrektorenkonferenz ein Portal einge-
richtet werden (WR 2005: 52). 

Das NRC kommt in diesem Zusammenhang zu dem Ergebnis, dass 
wissenschaftlich hoch qualifizierte Frauen seltener als Männer eine Profes-
sur anstreben, insbesondere an hoch renommierten Hochschulen. Dies 
wird darauf zurückgeführt, dass erstens die Arbeitsbedingungen an Hoch-
schulen von Frauen negativer gesehen würden als von Männern und zwei-

—————— 
 9 Die Position der Empfehlung in einer Fußnote und die Reihung »Teilzeit-Behinderung-

Frauen-etc.« lassen nicht auf eine Priorität für die Berufung von Frauen schließen, auch 
wird der Grad der Verbindlichkeit nicht klar. Im Übrigen vollzieht die Fußnote gelten-
des Recht nach, was auch nicht erwähnt wird. 
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tens ein zu geringer Anteil von Frauen auf Professuren andere Frauen von 
einer Bewerbung abschreckt. Das NRC geht deshalb davon aus, dass der 
Frauenanteil unter den Bewerbungen geringer ist als der Frauenanteil beim 
qualifizierten Potenzial. 

In der Anfangsphase des Berufungsverfahrens liegt die Entscheidung 
über die Ausschreibung und einen eventuellen Ausschreibungsverzicht. 
Der Wissenschaftsrat empfiehlt die Etablierung außerordentlicher Beru-
fungsverfahren ohne Ausschreibung zur gezielten und schnellen aktiven 
Rekrutierung international renommierter Hochschullehrer. Gleichzeitig 
nimmt der Wissenschaftsrat darauf Bezug, dass Frauen in offenen Wett-
bewerbsverfahren größere Chancen hätten, und verweist diesbezüglich auf 
eine empirische Studie aus Finnland. Dort zeige sich, dass Frauen häufiger 
eine Professur erhielten, wenn Hochschulen Berufungsverfahren wettbe-
werblich organisierten. Setzten sie hingegen allein auf aktive Rekrutierung, 
so reduziere sich die Zahl der berufenen Frauen.10 

Die internationale Vergleichsstudie des CHE sieht international eine 
Tendenz, dass wissenschaftsadäquate aktive Formen der Personalrekrutie-
rung, so genannte Headhunting-Strategien, entwickelt werden um viel 
versprechende wissenschaftliche Persönlichkeiten zu identifizieren und für 
die Hochschule zu gewinnen. Entsprechend empfiehlt die Studie, dass die 
Fachbereiche in die Lage versetzt werden sollen, potenzielle Kandidatinnen 
und Kandidaten in den nationalen und internationalen wissenschaftlichen 
Fachgemeinschaften zu identifizieren und für die Hochschule zu gewinnen 
– auch abweichend vom Zufall gerade freiwerdender Stellen. Dies wird als 
aktives Berufungsmanagement bezeichnet. 

Die wissenschaftliche Kommission problematisiert das Verhältnis von 
aktiver Rekrutierung und offenen Verfahren. Die Kommission empfiehlt 
einerseits die aktive Rekrutierung von Kandidatinnen und Kandidatinnen, 
weist aber auf das Problem der Verbindlichkeit und der transparenten 
Nachvollziehbarkeit solch einer Ansprache hin. Die Kommission em-
pfiehlt das Problem zu lösen, indem Rekrutierungsversuche protokolliert 
werden sollen, und sie empfiehlt, bei der Besetzung sicherzustellen, dass es 
zu einem offenen Bewerbungsverfahren kommt. »Die aktive Rekrutierung 
durch die Berufungskommission muss koordiniert mit der Hochschullei-

—————— 
 10 WR 2005, S. 48. Der Wissenschaftsrat zitiert den Bericht einer Arbeitsgruppe der finni-

schen Wissenschaftsakademie zur Karriereförderung von Frauen aus 1997: Naisten tut-
kijanuran edistäminen. Suomen Akatemian asettaman työryhmön muisto. Suomen Aka-
temian julkaisuja 13, 1997. 
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tung als ein transparentes Verfahren erfolgen, das protokollarisch zu do-
kumentieren ist.« (Wissenschaftliche Kommission 2004). Die Kommission 
identifiziert auch spezifische Situationen, in denen besondere Rekrutie-
rungsmaßnahmen geboten sind: »Es empfiehlt sich bei der Besetzung von 
Schlüsselprofessuren der Besoldungsgruppe W 3 zumindest dann, wenn 
die Bewerberlage unbefriedigend erscheint.« (ebd.) 

Die Humboldt-Universität löst die Frage der Ansprache der Bewerbe-
rinnen und Bewerber zum Beginn des Verfahrens so, dass die Bewer-
bungslage im orientierenden Perspektivgespräch vor der eigentlichen Ver-
fahrenseröffnung bereits thematisiert wird. Die Kommissionsmitglieder 
sollen sich noch vor der Ausschreibung über mögliche Kandidatinnen 
bzw. Kandidaten verständigen. Die Humboldt-Universität formuliert dabei 
sowohl einen Exzellenz- als auch einen Gleichstellungsanspruch (Hum-
boldt-Universität 2006: 1): 

»Es ist zu überlegen, welche geeigneten Wissenschaftlerinnen bzw. Wissenschaftler 
eventuell gezielt zur Bewerbung aufgefordert werden können und welche heraus-
ragenden Institutionen insbesondere auf potenzielle Bewerberinnen bzw. Bewerber 
anzusprechen sind. Dabei kommt der Suche nach geeigneten Bewerberinnen ein 
besonderer Stellenwert zu. Es ist erklärtes Ziel der Universitätsleitung, die Anzahl 
der Professorinnen an der Humboldt-Universität in den nächsten Jahren zu stei-
gern.«11 

Wie bei der Niedersächsischen Kommission folgt der Phase der gezielten 
Ansprache an der HU Berlin ein offenes Berufungsverfahren. 

Im internationalen Vergleich stellen Schmitt u.a. (2004) fest, dass in-
terne Beförderungen gegenüber Berufungen von außen, die die deutsche 
Tradition des Lehrstuhls bilden, an Gewicht gewinnen. Der Wissenschafts-
rat beschränkt die Möglichkeit der Hausberufungen im Wesentlichen auf 
die Juniorprofessuren. Diese sollen, so der Wissenschaftsrat, im gleichen 
Verfahren wie Professuren vergeben werden, über die unbefristete Über-
nahme soll ein strenges und transparentes Verfahren, das eine interne und 
externe Leistungsevaluation umfasst, entscheiden, analog zu den Tenure-
Standards amerikanischer Spitzenuniversitäten (WR 2005). Die Gestaltung 
von Berufungsverfahren für Juniorprofessuren ist nicht Schwerpunkt die-
ser Studie. Die meisten Probleme der Personalauswahl sind aber bei Ju-
niorprofessuren ähnlich wie bei anderen Berufungsverfahren an Universi-

—————— 
 11 Zu dieser Empfehlung steht der Ausschluss der Frauenbeauftragten aus dem Perspek-

tivgespräch im Widerspruch. 
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täten. Allerdings sind die Erfahrungen aus den USA mit Gleichstellung in 
Tenure-Track-Verfahren wichtig: Das NRC hatte empfohlen, sowohl Leis-
tungsfristen im Rahmen von Tenure als auch Beurlaubungszeiten aus fami-
liären Gründen genau daraufhin zu überprüfen, ob sie Frauen allgemein, 
und Frauen mit familiären Verpflichtungen im besonderen, gute Perspekti-
ven bieten.  

In Zusammenhang mit der Verfahrensstufe »Ausschreibung« sind in 
der empirischen Untersuchung mehrere Fragen zu klären: In der Doku-
mentenanalyse gilt es Vorschriften zur Ausschreibung auszuwerten. In den 
Interviews kann überprüft werden, welche Erfahrungen mit Verfahren 
ohne Ausschreibung vorliegen und welche Perspektiven oder Probleme für 
die Berufung von Frauen gesehen werden. Weiter gilt es zu erfragen, wie 
Frauen und Männer in der Praxis für Bewerbungen angesprochen werden. 
Dazu wird auch das Bewerbungsverhalten von Frauen und Männern un-
tersucht. Ziel ist es herauszufinden, welche Verfahrensweise bei der Aus-
schreibung und Kriterienbildung die Berufung von Frauen besonders be-
hindert oder unterstützt. 

1.4.4 Berufungskommission 

Die Berufungskommission soll nach den Vorstellungen des Wissenschafts-
rates vom Fachbereich oder der Fakultät zusammengesetzt werden, ihr 
sollen sämtliche Statusgruppen, die Frauen- oder Gleichstellungsbeauf-
tragte12 und stimmberechtigte Frauen sowie externe Fachvertreterinnen 
und Fachvertreter angehören (WR 2005: 5). Der Wissenschaftsrat be-
schreibt auch die aktuellen Rechtsgrundlagen, dass Prozentsätze für die 
Beteiligung von Frauen und teilweise deren Status, zum Beispiel Professo-
rin, festgelegt werden.13 Er empfiehlt ausdrücklich die Aufnahme solcher 
Regelungen in die Landeshochschulgesetze (WR 2005: 54). In diesem Zu-
sammenhang weist der Wissenschaftsrat darauf hin, dass die Berufung von 
Frauen nicht in der Verantwortung nur dieser Frauen läge: »Dies soll aber 
—————— 
 12 WR 2005, S. 18 beschreibt auch, dass die Frauenbeauftragte beratend, im Allgemeinen 

mit Antrags- und Rederecht, an den Sitzungen der Berufungskommission teilnimmt. 
Das Recht auf eigenständige Stellungnahme und Widerspruch wird nicht erwähnt. 

 13 Dabei wird nicht auf die weitreichenden gesetzlichen Regelungen zum Beispiel das 
niedersächsische Hochschulgesetz eingegangen und auch nicht auf die Gleichstellungs-
gesetze verwiesen, der Überblick ist damit sehr lückenhaft und in seiner Auslassung auch 
eine politisch ablehnende Aussage. 
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nicht so verstanden werden, als ließe sich die Verantwortung für die Re-
krutierung von Hochschullehrerinnen an die weiblichen Mitglieder delegie-
ren.« (WR 2005: 54) 

Die CHE-Studie (Schmitt u.a. 2004) argumentiert bei der Zusammen-
setzung der Berufungskommissionen erheblich radikaler in der Verände-
rung gegenüber den bestehenden Gremienstrukturen. Für die Beurteilung 
der wissenschaftlichen Qualifikation der Bewerberinnen und Bewerber sei 
die Kompetenz der Fachvertreterinnen und Fachvertreter erforderlich, sie 
müssten in die Findungskommissionen einbezogen werden. Mitglieder der 
Kommission sollen nach Vorstellungen der CHE-Studie aber nicht nur aus 
dem engeren Fach kommen um sicherzustellen, dass die besondere wissen-
schaftliche Qualität auch über das engere Fachgebiet hinaus sichtbar wird. 
Um die Kommissionen möglichst klein zu halten wird empfohlen, Ein-
schätzungen und Kommentare von anderen Mitgliedern der Hochschule 
einzuholen. Die CHE-Studie empfiehlt gleichzeitig, dass externe Expertin-
nen und Experten der Berufungskommission angehören sollten, um der 
»Gefahr der Selbstprovinzialisierung« zu begegnen.  

Die Wissenschaftliche Kommission Niedersachsen (2004) empfiehlt, 
auch vor dem Hintergrund des Niedersächsischen Hochschulgesetzes, 
ganz konkret die Berufungskommissionen wie folgt zusammenzusetzen: 

– Alle fachliche nahe stehenden Professorinnen und Professoren der 
jeweiligen Einrichtung. 

– Vertreter des Mittelbaus und der Studierenden in der vorgeschriebenen 
Proportion. 

– Wenigstens eine Kollegin/ein Kollege aus einem Nachbarfach der 
gleichen Hochschule. 

– Wenigstens ein fachfremder Kollege/eine fachfremde Kollegin der 
gleichen Hochschule. 

– Ein bis zwei Fachvertreter mit möglichst hoher Reputation aus anderen 
(ggf. benachbarten) Hochschulen als externe Kommissionsmitglieder. 

– Ein von der Hochschulleitung entsandtes Kommissionsmitglied mit 
beratender Stimme, das im Senat über das Berufungsverfahren berich-
tet. 

– Ein Fachexperte aus dem Ausland. 
– Die Frauen- bzw. Gleichstellungsbeauftragte (beratend). 
– Bei Stiftungsprofessuren: ein Vertreter der Stiftung (beratend). 
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Wie oben bereits ausgeführt, aber im hiesigen Zusammenhang besonders 
wichtig, empfiehlt die Kommission, die Beteiligung von Frauen als Mit-
glieder der Berufungskommission entsprechend dem Niedersächsischen 
Hochschulgesetz sicherzustellen, das eine Beteiligung von 40 Prozent 
Frauen bei den stimmberechtigten Mitgliedern vorsieht. Es geht nach Mei-
nung der Kommission nicht nur um quantitative Repräsentanz, sondern 
darum, »dass inhaltliche Gesichtspunkte der Gleichstellung berücksichtigt 
werden.« (Wissenschaftliche Kommission 2004). 

Der Leitfaden der Humboldt-Universität verweist zur Zusammenset-
zung der Berufungskommission auf § 22 der Universitätsverfassung. Die 
Berufungskommission soll demnach aus sieben bis zehn Personen ein-
schließlich Dekanin bzw. Dekan, Frauenbeauftragter (nicht stimmberech-
tigt) und Senatsberichterstatterin oder Senatsberichterstatter (nicht stimm-
berechtigt) bestehen. Ein stimmberechtigtes Mitglied soll aus einem ande-
ren Fach der HU stammen, ggf. auch fakultätsextern sein, »mit Anknü-
pfungspunkten zum berufenen Fach« (Humboldt-Universität 2006: 2). Der 
Leitfaden der HU sieht darüber hinaus hochschulexterne Mitglieder der 
Kommission vor, auch aus dem Ausland. Für die Auswahl sei das »Struk-
turkonzept der Fakultät inklusive geplanter interdisziplinärer Schnittstel-
len« entscheidend. Der Leitfaden empfiehlt, dass die externen Mitglieder in 
jedem Fall bei den Probevorträgen anwesend sein sollen, ansonsten »so 
weit als möglich«. Zur Förderung der Transparenz richtete die HU ein 
Teilnahmerecht der Hochschulleitung an den Sitzungen ein und weist im 
Leitfaden darauf hin, dass »bei für die Profilbildung der Universität beson-
ders wichtig erachteten Berufungen« die Hochschulleitung von ihrem 
Recht Gebrauch macht. 

Zur Verbesserung der Verfahrenstransparenz und Minimierung von 
Blockadechancen empfiehlt die CHE-Studie, dass die Findungskommis-
sionen nur Empfehlungen aussprechen sollen. Im Falle divergierender 
Standpunkte sollten die divergierenden Meinungen »präzis und konzis« 
dargestellt werden anstatt ein scheinbar einheitliches Abstimmungsergebnis 
herbeizuführen. Die Entscheidung soll der Hochschulleitung oder den 
Kommissionsvorsitzenden übertragen werden (Schmitt u.a. 2004). 

Der Wissenschaftsrat gibt auch Empfehlungen zu den Kompetenzen 
der Berufungskommission ab: Er empfiehlt, dass Gutachten die Informa-
tion beinhalten sollten, welche Bewerberin oder welcher Bewerber als 
listenfähig eingestuft würde. Die endgültige Entscheidung über die Reihen-
folge zwischen den grundsätzlich als listenfähig Eingestuften sollte die 
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Berufungskommission treffen und dabei besonderen Wert auf das Votum 
der Studierenden zur Qualität der Lehre legen (WR 2005: 60). 

In den verschiedenen Dokumenten liegen damit stark gegenläufige 
Empfehlungen zur Zusammensetzung von Berufungskommissionen vor. 
Aufgabe der Dokumentenanalyse ist es die Regelungen zur Zusammenset-
zung der Berufungskommissionen in Bezug auf die Repräsentanz von 
Frauen systematisch zu erfassen. In der Befragung kann erhoben werden, 
wie sich die Zusammensetzung der Berufungskommission auf Bewerbe-
rinnen und Bewerber und auf die Berufung von Frauen auswirkt.  

1.4.5 Etablierung von Standards für Gutachten 

Der Wissenschaftsrat kritisiert, dass das bisherige Gutachtenverfahren die 
Akzeptanz von Berufungsverfahren vermindert und Frauen benachteiligt 
(WR 2005: 39): 

»Zudem haben insbesondere Frauen bei einem wenig transparent gehandhabten 
Kooptationsprinzip und Peer-Review-Verfahren erfahrungsgemäß einen Wettbe-
werbsnachteil zu befürchten.« 

Gutachten werden für die Kandidatinnen und Kandidaten, die die Beru-
fungskommission grundsätzlich für berufungsfähig hält, als auswärtige, oft 
vergleichende Gutachten angefordert, diese können auch mit einfachen 
externen Gutachten kombiniert werden (WR 2005: 20). Mit der Auswahl 
der Gutachter und dem Einsatz der Gutachten werde, so der Wissen-
schaftsrat, bereits eine Vorentscheidung über den weiteren Verfahrensver-
lauf getroffen, das Verfahren verlöre an Akzeptanz (WR 2005: 38). Die 
Auswahl der Gutachterinnen und Gutachter solle deshalb transparenter 
gestaltet und die Vergleichbarkeit der Gutachten erhöht werden (WR 2005: 
60). Die Auswahl der Gutachtenden, so der Wissenschaftsrat, obliege der 
Berufungskommission, »manche Berufungsordnungen fordern dazu auf, 
bei der Gutachterauswahl Grundsätze des wissenschaftlichen Pluralismus 
zu berücksichtigen und die Kriterien für die Auswahl der Gutachter zu 
protokollieren.« (WR 2005: 20). Künftig sollten, so der Wissenschaftsrat, 
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die Berufungskommissionen den Gutachterinnen und Gutachtern Krite-
rien nennen.14  

Die Wissenschaftliche Kommission Niedersachsen empfiehlt ferner, 
den Gutachtenden die Struktur- und Profilpläne für die Professur zur Be-
gutachtung zur Verfügung zu stellen, damit sie die Qualifikation der Be-
werberinnen und Bewerber für die zu besetzende Stelle besser beurteilen 
können. Die Gutachten sollen zeitgleich zu den Kolloquien eingeholt wer-
den und zeigen, ob Kandidatinnen und Kandidaten listenfähig sind.  

Die CHE-Studie von 2004 empfiehlt konventionellere Maßnahmen. So 
sollen die Gutachtenden als Entscheidungshilfe um eine eindeutige Rei-
hung gebeten werden, was erst nach den Anhörungen erfolgen kann 
(Schmitt u.a. 2004). Der Wissenschaftsrat empfiehlt, dass die Gutachten-
den nicht vorab über an der Hochschule vorgenommene Reihungen in-
formiert werden. Für die Erstellung »aussagekräftiger Gutachten« soll eine 
Frist von zwei bis drei Wochen etabliert werden. 

Die vergleichenden Außengutachten, so die Wissenschaftliche Kom-
mission Niedersachsen, seien nur sinnvoll, wenn eine hinreichende Distanz 
der Gutachterinnen und Gutachter zu den Kandidatinnen und Kandidaten 
gegeben sei (Wissenschaftliche Kommission). Der Wissenschaftsrat hat 
hierzu operationalisierte Empfehlungen gemacht, die Unabhängigkeit ga-
rantieren sollen: Als Gutachtende sollen, so der Wissenschaftsrat, Perso-
nen, die Promotionen oder Habilitationen von Bewerberinnen oder Be-
werbern betreut haben oder die mit ihnen gemeinsam publiziert haben, 
nicht einbezogen werden.  

Der Leitfaden der Humboldt-Universität widmet dem Aspekt Befan-
genheit seit der Neufassung vom Juli 2006 viel Aufmerksamkeit (quantifi-
ziert ca. 20 Prozent des gesamten Leitfadens, Humboldt-Universität 2006). 
Für externe Mitglieder ebenso wie für Gutachtende werden Ethikstandards 
gesetzt: bei externen Mitgliedern der Berufungskommission soll »eine un-
parteiliche Mitwirkung im Berufungsverfahren« möglich sein, sonst soll das 
Mitglied auf die Beteiligung verzichten. Der Kommissionsvorsitz kann 
ebenfalls bezüglich Befangenheit aktiv werden, wenn »Zweifel an der Un-
parteilichkeit der fachlichen Bewertung des Mitglieds« bestehen. Die 
Humboldt-Universität weist darauf hin, dass Befangenheit aus »persönli-
chen, wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und sonstigen« Gründen gege-

—————— 
 14 Diesen Aspekt betont auch die CHE-Studie von 2004: Auswärtige Gutachterinnen und 

Gutachter sollen von den Kommissionen klare Kriterien erhalten, nach denen sie die 
Bewerberinnen und Bewerber beurteilen sollen. 


